
SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN SAGGIO — RECHTSSACHE C-7/98 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 
ANTONIO SAGGIO 

vom 23. September 1999 * 

1. Mit dem vorliegenden Ersuchen wirft 
der Bundesgerichtshof drei Vorabentschei
dungsfragen nach der Auslegung des Arti
kels 27 Nummer 1 des Brüsseler Überein
kommens vom 27. September 1968 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen in der Fassung 
des Übereinkommens vom 9. Oktober 
1978 über den Beitritt des Königreichs 
Dänemark, Irlands und des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordir
land 1 (im folgenden: Übereinkommen) und 
des Artikels II des dem Übereinkommen 
beigefügten Protokolls (im folgenden: Pro
tokoll) auf. 

Die Fragen betreffen im wesentlichen den 
Begriff der „öffentlichen Ordnung des 
Staates, in dem [die Anerkennung] geltend 
gemacht wird", in Artikel 27 Nummer 1. 
Der Gerichtshof soll entscheiden, ob ein 
Gericht eines Vertragsstaats dem von einem 
Gericht eines anderen Vertragsstaats er
lassenen Urteil über eine im Strafverfahren 
erhobene Zivilklage wegen Widerspruchs 
zur öffentlichen Ordnung nicht anzuer
kennen braucht, wenn das zweitgenannte 
Gericht seine Zuständigkeit allein auf die 
Staatsangehörigkeit des Verletzten gestützt 
hat, und ob das erstgenannte Gericht die 
ausländische gerichtliche Entscheidung 
nicht anzuerkennen braucht, wenn das 
Gericht des Ursprungsstaats dem Ange

klagten gemäß den nationalen Strafverfah
rensvorschriften, die dem nicht anwesenden 
Angeklagten die Verteidigung verwehren, 
nicht gestattet hat, sich zu verteidigen. 

Nationales Verfahren und Vorlagefragen 

2. Aus dem Vorlagebeschluß ergibt sich, 
daß Dr. Krombach, der die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt, am 9. Juli 1982 
Kaiinka Bamberski, einer bei ihm in Lindau 
(Bundesrepublik Deutschland) lebenden 
französischen Staatsangehörigen, eine Ko-
balt-Ferrlecit-Injektion gab und daß diese 
am 10. Juli 1982 in Lindau verstarb. Auf
grund dieses Vorfalls wurde in Deutschland 
gegen Dr. Krombach ein Ermitt
lungsverfahren wegen Verdachts einer Tö
tungshandlung eingeleitet. Dieses Ver
fahren, das sich über mehrere Jahre hinzog, 
wurde mangels Beweises eingestellt. 

André Bamberski, der Vater von Kaiinka, 
stellte bei den französischen Behörden 
Strafanzeige gegen Dr. Krombach, den er 
für den Tod der Tochter verantwortlich 
machte. 1993 wurde gegen Dr. Krombach 
vor der Cour d'assises Paris Anklage wegen 
vorsätzlicher Tötung erhoben. Herr Bam
berski erhob in diesem Verfahren eine Zi
vilklage. Am 5. Juni 1993 wurden Dr. 
Krombach in seinem Wohnort Lindau so
wohl die Anklage als auch die im Adhä
sionsverfahren erhobene Schadensersatz-* Originaisprache: Italienisch. 

1 —ABl. L 304, S. 1. 
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klage zugestellt. Im Anschluß daran erließ 
die Cour d'assises Paris gegen den Ange
klagten Haftbefehl, um seine Anwesenheit 
in der Hauptverhandlung zu erzwingen. Zu 
dieser Hauptverhandlung erschien Dr. 
Krombach aber nicht persönlich, sondern 
ließ sich durch einen französischen und ei
nen deutschen Anwalt vertreten. Die Cour 
d'assises stellte fest, daß er nicht erschienen 
war, woraufhin sie seinen Anwälten unter
sagte, für ihn aufzutreten, und die von ih
nen vorgelegten Verteidigungsschriften für 
unzulässig erklärte. 

3. Mit Urteil vom 9. März 1995 verurteilte 
die Cour d'assises Dr. Krombach in Abwe
senheit wegen — von ihm nicht beab
sichtigter — Tötung von Kalinka Bamber-
ski zu 15 Jahren Freiheitsstrafe. Mit Urteil 
vom 13. März 1995 verurteilte das fran
zösische Gericht Dr. Krombach außerdem, 
an Herrn Bamberski 350 000 FF — davon 
250 000 FF als Wiedergutmachung für 
immaterielle Schäden und 100 000 FF zur 
Erstattung von Gerichtskosten — zu zah
len. 

Dr. Krombach legte gegen beide Urteile 
Kassationsbeschwerde ein. Die Cour de 
Cassation wies die Beschwerde als un
zulässig zurück, da sie von einem in Ab-
Wesenheit Verurteilten eingelegt worden 
war. 

Dr. Krombach erhob außerdem bei der 
Europäischen Kommission für Menschen

rechte Beschwerde gegen Frankreich, mit 
der er geltend machte, seine Verteidi
gungsrechte seien dadurch verletzt worden, 
daß ihm nicht gestattet worden sei, sich im 
Verfahren vertreten zu lassen. Es ist nicht 
bekannt, ob der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte in bezug auf diese Be
schwerde eine Maßnahme erlassen hat. 

4. Herr Bamberski beantragte beim deut
schen Gericht, das gegen Dr. Krombach 
ergangene Schadensersatzurteil mit der 
Vollstreckungsklausel zu versehen. Das 
Landgericht Kempten gab dem Antrag 
statt. Gegen diese Entscheidung legte Dr. 
Krombach beim Oberlandesgericht einen 
Rechtsbehelf ein, der zurückgewiesen wur
de. Gegen diese zweite für ihn ungünstige 
Entscheidung legte Dr. Krombach Rechts
beschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) 
ein. 

5. Da der BGH der Auffassung war, daß die 
Rechtssache Zweifel hinsichtlich der Aus
legung von Vorschriften des Überein
kommens aufwerfe, hat er dem Gerichtshof 
gemäß Artikel 3 des Protokolls betreffend 
die Auslegung des Übereinkommens vom 
27. September 1968 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung ge
richtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen durch den Gerichtshof 2 

und Artikel 2 des deutschen Gesetzes vom 
7. August 1972 folgende Fragen zur Vor
abentscheidung vorgelegt: 

1. Können die Vorschriften über die Zu
ständigkeit dann zur öffentlichen Ord-

2 —ABl. 1978, L 304, S. 97. 
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nung im Sinne des Artikels 27 Nummer 
1 EuGVÜ gehören, wenn der Ur
sprungsstaat gegenüber einer Person, 
die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
eines anderen Vertragsstaats hat (Arti
kel 2 Absatz 1 EuGVÜ), seine Zustän
digkeit allein auf die Staatsangehörig
keit des Verletzten (wie in Artikel 3 
Absatz 2 EuGVÜ betreffend Frank
reich) gestützt hat? 

Falls die Frage zu 1 verneint wird: 

2. Darf das Gericht des Vollstrek-
kungsstaats (Artikel 31 Absatz 1 EuG
VÜ) im Rahmen der öffentlichen Ord
nung im Sinne von Artikel 27 Num
mer 1 EuGVÜ berücksichtigen, daß 
das Strafgericht des Ursprungsstaats 
die Verteidigung des Schuldners durch 
einen Rechtsanwalt in einem zivil
rechtlichen Adhäsionsverfahren (Arti
kel II des Protokolls vom 27. Septem
ber 1968 über die Auslegung des 
EuGVÜ) zurückgewiesen hat, weil der 
in einem anderen Vertragsstaat woh
nende Beklagte wegen einer vorsätz
lichen Straftat angeklagt und nicht 
persönlich erschienen ist? 

Falls auch die Frage zu 2 verneint wird: 

3. Darf das Gericht des Vollstrek-
kungsstaats im Rahmen der öffentli
chen Ordnung im Sinne von Artikel 27 
Nummer 1 EuGVÜ berücksichtigen, 
daß das Gericht des Ursprungsstaats 
seine Zuständigkeit allein auf die 
Staatsangehörigkeit des Verletzten ge
stützt (siehe oben Frage 1) und zusätz
lich dem Beklagten die Vertretung 

durch einen Rechtsanwalt (siehe oben 
Frage 2) verwehrt hat? 

Rechtlicher Rahmen 

Die einschlägigen Vorschriften des Brüsse
ler Übereinkommens 

6. Das Brüsseler Übereinkommen „ist in 
Zivil- und Handelssachen anzuwenden, 
ohne daß es auf die Art der Gerichtsbarkeit 
ankommt" (Artikel 1 Absatz 1). Es enthält 
sowohl Vorschriften über die Bestimmung 
der Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit der 
Vertragsstaaten (Titel II) als auch Vor
schriften über die Anerkennung und Voll
streckung gerichtlicher Entscheidungen im 
Ausland (Titel III). 

7. Die grundlegende Vorschrift über die 
gerichtliche Zuständigkeit besagt, daß 
„Personen, die ihren Wohnsitz in dem Ho
heitsgebiet eines Vertragsstaats haben, ohne 
Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor 
den Gerichten dieses Staates zu verklagen 
[sind]" (Artikel 2 Absatz 1). 

Das Übereinkommen schließt ausdrücklich 
aus, daß gegen Personen, die ihren Wohn
sitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags
staats haben, die in Artikel 3 Absatz 2 
ausdrücklich genannten nationalen Vor
schriften über die gerichtliche Zuständig
keit geltend gemacht werden können. Für 
Frankreich ist die Anwendbarkeit der Ar
tikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code 
civil) ausgeschlossen. 
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Das Übereinkommen sieht sodann eine 
Reihe von Vorschriften über die ge
richtliche Zuständigkeit für bestimmte 
Klagen vor. So besteht für zivilrechtliche 
Haftungsklagen, die beim Strafgericht er
hoben werden, eine Zuständigkeit des 
„Strafgerichts, bei dem die öffentliche 
Klage erhoben ist, soweit dieses Gericht 
nach seinem Recht über zivilrechtliche 
Ansprüche erkennen kann" (Artikel 5 
Nummer 4). 

8. Die von einem Gericht in einem Ver
tragsstaat erlassenen Entscheidungen wer
den in einem anderen Vertragsstaat aner
kannt, „ohne daß es hierfür eines be
sonderen Verfahrens bedarf" (Artikel 26 
Absatz 1). Die Anerkennung kann aus ei
nem der in den Artikeln 27 und 28 des 
Übereinkommens ausdrücklich genannten 
Gründe versagt werden. 

Insbesondere bestimmt Artikel 27 Nummer 
1: „Eine Entscheidung wird nicht aner
kannt: 1. wenn die Anerkennung der öf
fentlichen Ordnung des Staates, in dem sie 
geltend gemacht wird, widersprechen wür
de." 

Nach Artikel 28 kann keine Anerkennung 
erfolgen, „wenn die Vorschriften des 3., 4. 
und 5. Abschnitts des Titels II verletzt 
worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 
59 vorliegt" (Absatz 1). Bei der Prüfung, ob 
diese Zuständigkeitsvorschriften einge
halten wurden, „[ist] das Gericht oder die 
Behörde des Staates, in dem die Anerken
nung geltend gemacht wird, ... an die tat
sächlichen Feststellungen gebunden, auf
grund deren das Gericht des Urteilsstaats 
seine Zuständigkeit angenommen hat" 
(Absatz 2). Mit Ausnahme einer solchen 

Nachprüfung darf „die Zuständigkeit der 
Gerichte des Urteilsstaats" von dem Ge
richt, bei dem die Anerkennung geltend 
gemacht wird, „nicht nachgeprüft wer
den", insbesondere „[gehören] die Vor
schriften über die Zuständigkeit... nicht zur 
öffentlichen Ordnung im Sinne des Artikels 
27 Nummer 1" des Übereinkommens 
(dritter und letzter Absatz). 

Artikel 31 bestimmt: „Die in einem Ver
tragsstaat ergangenen Entscheidungen, die 
in diesem Staat vollstreckbar sind, werden 
in einem anderen Vertragsstaat vollstreckt, 
wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten 
mit der Vollstreckungsklausel versehen 
worden sind." Artikel 34 Absatz 2 lautet 
sodann: „Der Antrag [auf Erteilung der 
Vollstreckungsklausel] kann nur aus einem 
der in den Artikeln 27 und 28 angeführten 
Gründe abgelehnt werden." 

9. Artikel II des Protokolls lautet schließ
lich: „Unbeschadet günstigerer innerstaat
licher Vorschriften können Personen, die 
ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat ha
ben und die vor den Strafgerichten eines 
anderen Vertragsstaats, dessen Staatsange
hörigkeit sie nicht besitzen, wegen einer 
fahrlässig begangenen Straftat verfolgt 
werden, sich von hierzu befugten Personen 
verteidigen lassen, selbst wenn sie persön
lich nicht erscheinen" (Absatz 1). „Das 
Gericht kann jedoch das persönliche Er
scheinen anordnen; wird diese Anordnung 
nicht befolgt, so braucht die Entscheidung, 
die über den Anspruch aus einem Rechts
verhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne 
daß sich der Angeklagte verteidigen konnte, 
in den anderen Vertragsstaaten weder an
erkannt noch vollstreckt zu werden" (Ab
satz 2). 
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Die einschlägigen nationalen Vorschriften 

10. Im vorliegenden Fall sind sowohl die 
Vorschrift des französischen Rechts, nach 
der das Gericht seine Zuständigkeit für die 
Entscheidung über die Straftat, deren Dr. 
Krombach angeklagt war, und demgemäß 
über die im Strafverfahren geltend ge
machten zivilrechtlichen Ansprüche ange
nommen hat, als auch die Vorschrift des 
französischen Rechts relevant, nach der 
dieses Gericht entschieden hat, die Ver
teidigung des Angeklagten wegen dessen 
Abwesenheit nicht zuzulassen. 

Was die erstgenannte Vorschrift angeht, so 
ergibt sich aus dem Vorlagebeschluß, daß 
Artikel 689-1 Absatz 2 der französischen 
Strafprozeßordnung (Code de procédure 
pénale — CPP) in der im maßgebenden 
Zeitraum geltenden Fassung 3 vorsah, daß 

ein Ausländer mit den Straftaten, die er im 
Ausland gegen französische Staatsange
hörige begeht, der französischen Gerichts
barkeit unterliegt. Diese Vorschrift der 
Strafprozeßordnung ähnelt den Artikeln 14 
und 15 des Code civil. Artikel 14 lautet: 
„L'étranger même non résidant en France, 
pourra être cité devant les tribunaux fran
çais, pour l'exécution des obligations par 
lui contractées en France avec un Français; 
il pourra être traduit devant les tribunaux 
de France, pour les obligations par lui 
contractées en pays étranger envers des 
Français" („Ein Ausländer kann, auch 
wenn er seinen Wohnsitz außerhalb 
Frankreichs hat, vor den französischen 
Gerichten auf Erfüllung der von ihm in 
Frankreich gegenüber einem französischen 
Staatsangehörigen eingegangenen Ver
pflichtungen verklagt werden; er kann we
gen der im Ausland gegenüber französi
schen Staatsangehörigen eingegangenen 
Verpflichtungen vor den französischen Ge
richten verklagt werden") 4. Diese Vor
schriften können, wie bereits erwähnt, ge
mäß Artikel 3 Absatz 2 des Überein
kommens gegen Staatsangehörige von Ver
tragsstaaten nicht geltend gemacht werden. 

Was die Vorschriften über das Verfahren in 
Abwesenheit betrifft, so sieht Artikel 630 
CPP vor, daß sich der abwesende Ange-

3 — Anikei 689-1 CPP bestimmte in det bis zum 1. März 1994 
geltenden Fassung: „Tout étranger qui, hors du territoire de 
la République, s'est tendu coupable d'un crime, soit comme 
auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé 
d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime 
de ce crime est de nationalité française" („Ein Ausländer, 
der sich außerhalb des Hoheitsgebiets det Republik als Täter 
oder Beteiligter einer Straftat schuldig gemacht hat, kann 
nach den französischen Gesetzen verfolgt und verurteilt 
werden, wenn das Opfer dieser Straftat die französische 
Staatsangehörigkeit besitzt"). Artikel 689-1 in der gegen
wärtig geltenden Fassung lautet: „En application des 
conventions internationales visées aux articles suivants 
[articles 689-2 à 689-7], peut être poursuivie et jugée par 
les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute 
personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la 
République de l'une des infractions énumérées par ces 
articles" („In Anwendung der in den folgenden Artikeln ... 
genannten internationalen Übereinkünfte kann jede Person, 
die sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Republik einer der 
in diesen Artikeln genannten Straftaten schuldig gemacht 
hat, verfolgt und von den französischen Gerichten verurteilt 
werden, wenn sie sich in Frankreich befindet"). Nach 
Artikel 689 in der gegenwärtig geltenden Fassung sind die 
französischen Gerichte für außerhalb des nationalen 
Hoheitsgebiets begangene Straftaten zuständig, wenn „con
formément aux dispositions du livre I e r du Code pénal" 
(CP — Strafgesetzbuch) das französische Recht anwendbar 
ist; nach Artikel 113-7 CP gilt das französische Strafrecht 
auch für Straftaten, die von Ausländern außerhalb des 
nationalen Hoheitsgebiets begangen werden, sofern das 
Opfer zur Tatzeit die französische Staatsangehörigkeit 

besessen hat. 

4 — Artikel 15 bestimmt: „Un Français pourra être traduit 
devant un tribunal de France, pour des obligations par lui 
contractées en pays étranger, même avec un étranger" („Ein 
französischer Staatsbürger kann wegen der von ihm im 
Ausland eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen vor 
einem französischen Gericht verklagt werden, auch wenn er 
sie gegenüber einem Ausländer eingegangen ist"). 
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klagte von keinem Verteidiger vertreten 
lassen kann 5. 

Rechtliche Würdigung 

Zur ersten Vorlagefrage 

11. Die erste Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob ein Gericht eines 
Vertragsstaats ein Urteil, das von einem 
Gericht eines anderen Vertragsstaats auf 
eine zivilrechtliche Klage erlassen worden 
ist, die im Rahmen eines Strafverfahrens 
erhoben wurde, wegen Widerspruchs zur 
öffentlichen Ordnung (Artikel 27 Nummer 
1 des Übereinkommens) nicht anzuerken
nen braucht, wenn das zweitgenannte Ge
richt seine Zuständigkeit allein auf die 
Staatsangehörigkeit des Verletzten gestützt 
hat (Artikel 689-1 CPP). 

Das deutsche Gericht möchte im wesent
lichen wissen, ob die Anerkennung oder 
Vollstreckung eines ausländischen, von ei
nem französischen Gericht erlassenen Ur
teils der öffentlichen Ordnung des Aner
kennungsstaats widersprechen kann, wenn 
das französische Gericht seine Zuständig
keit für die Entscheidung über eine Straftat, 
die im Ausland von einer dort wohnenden 
Person begangen worden ist, in Abwei
chung von Artikel 2 des Übereinkommens 
allein aufgrund der Staatsangehörigkeit des 

Verletzten bejaht und eine strafgerichtliche 
Zuständigkeitsvorschrift angewandt hat, 
die den gleichen Inhalt hat wie eine zivil
gerichtliche Zuständigkeitsvorschrift, die 
(gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Überein
kommens) gegenüber Personen, die ihren 
Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, 
nicht angewandt werden kann. 

12. Das Problem, das sich in der vor
liegenden Rechtssache stellt, besteht darin, 
festzustellen, ob die öffentliche Ordnung 
im Sinne von Artikel 27 Nummer 1 auch 
die Vorschriften des Anerkennungsstaats 
über die gerichtliche Zuständigkeit umfaßt. 

13. Das vorlegende Gericht führt dazu aus, 
daß eine Vorschrift, „die eine Person mit 
Wohnsitz in Deutschland wegen einer 
hier — angeblich — begangenen Straftat 
lediglich deswegen zwingt, sich in Frank
reich einem Schadensersatzverfahren zu 
stellen, weil ein französischer Staatsange
höriger verletzt wurde", gegen die deutsche 
öffentliche Ordnung verstoße. Eine ent
sprechende deutsche Bestimmung zu
gunsten deutscher Staatsangehöriger gebe 
es nicht. Die Anerkennung eines Urteils in 
der deutschen Rechtsordnung, das von ei
nem Gericht erlassen worden sei, das sich 
auf eine solche Zuständigkeitsvorschrift 
gestützt habe, führe zu einer Ungleichbe
handlung zum Nachteil der deutschen 
Staatsangehörigen, die kein deutsches Ge
richt anrufen könnten, wenn sie Opfer von 
im Ausland begangenen Straftaten seien. 
Eine solche Ungleichbehandlung verstieße 
gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grund
gesetzes. 

5 — Artikel 630 CPP lautet: „Aucun avocat, aucun avoué ne 
peut se présenter pour l'accusé contumaux" („Für den 
abwesenden Angeklagten kann kein Anwalt auftreten"). 
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14. Für die Beurteilung der Frage, ob der 
Unterschied zwischen den Vorschriften des 
Ursprungsstaats über die gerichtliche Zu
ständigkeit und den entsprechenden Vor
schriften des Anerkennungsstaats gegen die 
öffentliche Ordnung im Sinne von Arti
kel 27 Nummer 1 des Übereinkommens 
verstößt, ist Artikel 28 des Überein
kommens heranzuziehen. 

Nach dieser Vorschrift findet keine Aner
kennung statt, „wenn die Vorschriften des 
3., 4. und 5. Abschnitts des Titels II verletzt 
worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 
59 vorliegt" (Absatz 1). Bei der Prüfung, ob 
diese Zuständigkeitsvorschriften beachtet 
wurden, „[ist] das Gericht oder die Behörde 
des Staates, in dem die Anerkennung gel
tend gemacht wird, ... an die tatsächlichen 
Feststellungen gebunden, aufgrund deren 
das Gericht des Urteilsstaats seine Zustän
digkeit angenommen hat" (Absatz 2). Mit 
Ausnahme einer solchen Nachprüfung darf 
„die Zuständigkeit der Gerichte des Ur
teilsstaats" von dem Gericht, bei dem die 
Anerkennung geltend gemacht wird, „nicht 
nachgeprüft werden"; außerdem „[ge
hören] die Vorschriften über die Zustän
digkeit ... nicht zur öffentlichen Ordnung 
im Sinne des Artikels 27 Nummer 1" des 
Übereinkommens (dritter und letzter Ab
satz). 

Diese Vorschrift ist klar: Das Gericht darf 
nicht nur die Anerkennung eines Urteils 
nicht aufgrund des Unterschieds zwischen 
den Kriterien für die Zuständigkeit des 
ausländischen Gerichts und den ent
sprechenden Kriterien des nationalen 
Rechts ausschließen; es darf diese Kriterien 
auch nicht prüfen, mit der einzigen Aus
nahme eines etwaigen Verstoßes gegen die 
Vorschriften des Übereinkommens über die 
gerichtliche Zuständigkeit für Ver
sicherungssachen und Abzahlungsgeschäfte 
sowie über die sogenannten aus
schließlichen Zuständigkeiten (3., 4. und 5. 

Abschnitt des Titels II) und im Sonderfall 
des Artikels 59 6. Diese Normen enthalten 
zwingende Vorschriften über die Bestim
mung besonderer und ausschließlicher Zu
ständigkeiten der Gerichte der Vertrags
staaten. Ausgeschlossen ist, soweit für die 
vorliegende Frage von Bedeutung, insbe
sondere die Prüfung der Einhaltung der 
allgemeinen Zuständigkeitsvorschrift des 
Artikels 2 und des Verbotes der Anwen
dung der in Artikel 3 Absatz 2 des Über
einkommens genannten exorbitanten na
tionalen Zuständigkeitsvorschriften. 

Artikel 28 letzter Absatz untersagt aus
drücklich, daß der Unterschied zwischen 
den Kriterien für die gerichtliche Zustän
digkeit des ersuchenden Staates und den 
inhaltlich entsprechenden Kriterien des 
Anerkennungsstaats als ein Verstoß gegen 
die öffentliche Ordnung des letztgenannten 
Staates angesehen wird. 

15. Im Jenard-Bericht zu dem Überein
kommen 7 wird Artikel 28 wie folgt kom
mentiert: 

„Die in dem II. Titel genau festgelegten 
Zuständigkeiten und der dem säumigen 

6 — Artikel 59 bestimmt, daß das Übereinkommen „einen 
Vertragsstaat nicht [hindert], sich gegenüber einem dritten 
Staat im Rahmen eines Abkommens über die Anerkennung 
und Vollstreckung von Urteilen zu verpflichten, Entschei
dungen der Gerichte eines anderen Vertragsstaats gegen 
Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in dem Hoheitsgebiet des dritten Staates haben, nicht 
anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in den Fällen des 
Artikels 4 nur in einem der in Artikel 3 Absatz 2 ange
führten Gerichtsstände ergehen können". Sodann erinnere 
ich daran, daß auch nach der Übergangsvorschrift des 
Artikels.54 Absatz 2 des Übereinkommens die Einhaltung 
der im Übereinkommen enthaltenen Vorschriften über die 
gerichtliche Zuständigkeit überprüft werden kann: „Nach 
dem Inkrafttreten des Übereinkommens ergangene Ent
scheidungen werden, auch wenn sie aufgrund einer vor dem 
Inkrafttreten erhobenen Klage erlassen sind, nach Maßgabe 
des Titels III anerkannt und zur Zwangsvollstreckung 
zugelassen, vorausgesetzt, daß das Gericht aufgrund von 
Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeitsvor
schriften des Titels II oder eines Abkommens übereinstim
men, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen dem 
Urteilsstaat und dem Staat, in dem die Entscheidung geltend 
gemacht wird, in Kraft war." 

7 — ABl. 1979, C 59, S. 1, 46. 
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Beklagten in Artikel 20 jenes Titels ge
währte Rechtsschutz ließen es entbehrlich 
erscheinen, von dem Gericht, vor dem die 
Anerkennung geltend gemacht oder die 
Zulassung zur Vollstreckung beantragt 
wird, eine Nachprüfung der Zuständigkeit 
des Richters des Urteilsstaats zu verlangen. 

Wenn die sachliche Nachprüfung der Ent
scheidung ausgeschlossen wird, so kommt 
darin das volle Vertrauen in die Rechts
pflege des Urteilsstaats zum Ausdruck; 
dieses Vertrauen in die sachliche Richtigkeit 
der Entscheidung muß sich, wie es sich von 
selbst versteht, auch darauf erstrecken, daß 
der Richter des Urteilsstaats die Zu
ständigkeitsregeln des Übereinkommens 
richtig angewendet hat. Durch die Re
gelung, daß die Zuständigkeit des Richters 
des Urteilsstaats nicht nachzuprüfen ist, 
wird vermieden, daß bei der Anerkennung 
die Frage einer etwaigen Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften aus neue aufgeworfen 
wird ... 

Artikel 28 letzter Absatz bestimmt, daß die 
Zuständigkeitsvorschriften nicht zum ordre 
public im Sinne von Artikel 27 gehören, 
daß also die Zuständigkeit des Richters des 
Urteilsstaats nicht unter Berufung auf den 
ordre public nachgeprüft werden darf. In 
dieser Klarstellung kommt erneut das Be
streben des Ausschusses zum Ausdruck, 
den Begriff des ordre public möglichst ein
zuengen." 

In diesem Bericht heißt es speziell im Hin
blick auf den Begriff der öffentlichen Ord
nung in Artikel 27 Nummer 1, daß „der 
Einwand des ordre public insbesondere 

nicht geltend gemacht werden [kann], um 
einer Entscheidung des Gerichts eines Ver
tragsstaats die Anerkennung zu versagen, 
das seine Zuständigkeit gegenüber einem 
Beklagten mit dem Wohnsitz außerhalb der 
Gemeinschaft aus einer Bestimmung seines 
innerstaatlichen Rechts, beispielsweise aus 
einer der in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Bestimmungen (Artikel 14 des französi
schen Code civil usw.) abgeleitet hat". 

16. Aus diesem Kommentar könnte gefol
gert werden, daß die Anerkennung der 
Entscheidung eines Gerichts, das seine Zu
ständigkeit gegenüber Personen mit 
Wohnsitz innerhalb der Gemeinschaft aus 
einer nationalen Bestimmung abgeleitet 
hat, deren Anwendung nach Artikel 3 Ab
satz 2 des Übereinkommens untersagt ist, 
der öffentlichen Ordnung widersprechen 
kann. Eine solche Auslegung von Arti
kel 28 müßte dahin gehen, daß die Verlet
zung der allgemeinen Zuständigkeitsregeln 
der Artikel 2 und 3 des Übereinkommens 
nach dieser Vorschrift jedenfalls zu den 
Ausnahmen von dem Verbot der Nach
prüfung nationaler Zuständigkeitsvor
schriften gehört. 

Ich bin dagegen der Meinung, daß nach 
dem Wortlaut dieser Vorschrift der all
gemeine Grundsatz gilt, daß die Nach
prüfung der Zuständigkeitsvorschriften des 
Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat, 
untersagt ist, und zwar im Interesse eines 
möglichst freien Verkehrs der gerichtlichen 
Entscheidungen. Daraus ergibt sich, daß die 
(insbesondere in Artikel 28 Absatz 1 ge
nannten) Ausnahmen von diesem Grund
satz eng auszulegen sind mit der logischen 
Folge, daß sie nicht auch Fälle erfassen 
können, die im Übereinkommen nicht aus
drücklich genannt sind. Diese Schluß
folgerung gilt auch in krassen Fällen, in 
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denen die allgemeinen Zuständigkeitsregeln 
des 1. Abschnitts des Titels II des Überein
kommens im Urteil falsch angewandt wor
den sind. Würde nämlich zugelassen, daß 
das Gericht des Anerkennungsstaats die 
vom Gericht des ersuchenden Staates an
gewandten Zuständigkeitsvorschriften im 
Hinblick auf die Wahrung der öffentlichen 
Ordnung nachprüft, so würde das all
gemeine Verbot des Artikels 28 letzter Ab
satz letztlich ausgehöhlt. 

17. Aus diesen Erwägungen folgt, daß das 
Gericht eines Vertragsstaats bei der Aner
kennung und Vollstreckung nicht davon 
ausgehen kann, daß die Anerkennung einer 
ausländischen Entscheidung deshalb der 
nationalen öffentlichen Ordnung wider
sprechen würde, weil das Gericht eines 
anderen Vertragsstaats seine Zuständigkeit 
aus einer Bestimmung abgeleitet hat, die 
sich von den Bestimmungen des Aner
kennungsstaats unterscheidet. Dies gilt 
auch dann, wenn sich das Gericht auf eine 
Bestimmung gestützt hat, die inhaltlich den 
Artikeln 14 und 15 des französischen Code 
civil entspricht. Diese Vorschriften können 
zwar nach Artikel 3 Absatz 2 in Verfahren 
gegen Staatsangehörige der Vertragsstaaten 
nicht angewandt werden, doch gehört Ar
tikel 3 nicht zu den Ausnahmen von dem 
grundsätzlichen Verbot, die Einhaltung der 
Zuständigkeitsvorschriften durch das Ge
richt, das die Entscheidung erlassen hat, 
nachzuprüfen, weil in Artikel 28 nur solche 
Ausnahmen genannt sind, die sich auf eine 
Verletzung der Artikel 7 bis 16 des Titels II 
des Übereinkommens beziehen. 

Erst recht ist meiner Ansicht nach aus
zuschließen, daß der öffentlichen Ordnung 
des Anerkennungsstaats die Anerkennung 
eines Zivilurteils widersprechen würde, 
das — wie es bei dem im Vorlagebeschluß 

genannten der Fall ist — von einem Straf
gericht erlassen worden ist, das seine Zu
ständigkeit nach Vorschriften der Straf
prozeßordnung bejaht hat, die inhaltlich 
den Artikeln 14 und 15 des Code civil 
entsprechen. 

18. Außerdem hat vorliegend das französi
sche Strafgericht die gerichtliche Zustän
digkeit für die Schadensersatzklage aus 
seiner Zuständigkeit für die Entscheidung 
über die öffentliche Klage abgeleitet. Es hat 
somit Artikel 5 Nummer 4 des Überein
kommens zutreffend angewandt. Über die 
vorstehend erwähnte Untersuchung, ob das 
deutsche Gericht einen Verstoß gegen die 
nationale öffentliche Ordnung annehmen 
kann, hinaus hat daher das französische 
Gericht im vorliegenden Fall auch insoweit 
nicht gegen die Bestimmungen des Über
einkommens über die gerichtliche Zustän
digkeit verstoßen. 

19. Nach alledem meine ich, daß auf die 
erste Frage zu antworten ist, daß nach Ar
tikel 28 des Übereinkommens die Vor
schriften über die gerichtliche Zuständig
keit nicht zur öffentlichen Ordnung im 
Sinne von Artikel 27 Nummer 1 des Über
einkommens gehören und daß ein Gericht 
eines Vertragsstaats daher nicht annehmen 
kann, daß die Anerkennung — und sodann 
die Vollstreckung — eines Urteils der eige
nen öffentlichen Ordnung widersprechen 
würde, wenn die Gerichte des Ursprungs
staats über eine im Rahmen eines Strafver
fahrens erhobene zivilrechtliche Klage ge
gen eine Person, die ihren Wohnsitz im 
Ausland hat, entschieden und ihre Zustän
digkeit allein auf die Staatsangehörigkeit 
des Verletzten gestützt haben. 
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Zur zweiten Vorlagefrage 

20. Die zweite Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob angenommen werden 
kann, daß die Vollstreckung eines in einem 
Strafverfahren erlassenen Urteils der natio
nalen öffentlichen Ordnung im Sinne von 
Artikel 27 Nummer 1 des Überein
kommens (auf den Artikel 34 Absatz 2 des 
Übereinkommens verweist) widerspricht, 
wenn in diesem Verfahren wegen der Ab
wesenheit des Angeklagten das Verteidi
gungsvorbringen seiner Anwälte nicht zu
gelassen worden ist, und ob insoweit Arti
kel II des Protokolls relevant ist, wonach 
Personen, die wegen fahrlässig begangener 
Straftaten angeklagt sind und nicht vor 
Gericht erscheinen, berechtigt sind, sich 
verteidigen zu lassen. 

21. Das vorlegende Gericht weist darauf 
hin, daß die Cour d'assises Paris die An
wälte von Dr. Krombach gemäß Arti
kel 630 Absatz 1 CPP nicht zugelassen ha
be. Nach dieser Vorschrift dürfe kein Ver
teidiger für einen Angeklagten im Abwe
senheitsverfahren auftreten. Die Cour 
d'assises habe die Schuld des Angeklagten 
in ihrem Urteil ohne Berücksichtigung sei
ner Einlassung ausgesprochen und den 
Entschädigungsbetrag für immaterielle 
Schäden einseitig aufgrund der Angaben 
des Adhäsionsklägers Bamberski fest
gestellt. 

Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts 
verstoßen die französischen Verfahrensvor
schriften über das Verbot, eine Verteidi
gung des abwesenden Angeklagten zuzu
lassen, gegen die Grundsätze, die dem Ab
wesenheitsverfahren im deutschen Recht 
zugrunde lägen. In der deutschen Rechts
ordnung stelle die Verteidigung des abwe
senden Angeklagten ein Grundrecht dar, 
das Ausprägung des allgemeineren An

spruchs auf rechtliches Gehör sei. Nach 
diesem Grundsatz dürfe sich im Zivilver
fahren eine Partei, die nicht vor Gericht 
erscheine, stets durch einen Rechtsanwalt 
vertreten lassen, was bewirke, daß sie nicht 
säumig sei; entsprechend könne sich im 
Strafverfahren der Beschuldigte jederzeit 
eines Verteidigers bedienen. Unter Um
ständen sei dem Angeklagten, gegen den in 
Abwesenheit verhandelt werde, sogar von 
Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen. 
Das Recht des Angeklagten, sich in seiner 
Abwesenheit verteidigen zu lassen, gelte 
auch gegenüber einem im Adhäsionsver
fahren erhobenen zivilrechtlichen Ent
schädigungsantrag, da sich die Geltendma
chung zivilrechtlicher Ansprüche im Straf
verfahren nach der Strafprozeßordnung 
richte. 

22. Meiner Meinung nach ist unzwei
felhaft, daß im vorliegenden Fall ein Un
terschied zwischen den beiden nationalen 
Regelungen besteht und daß dieser Unter
schied die Ausübung des Verteidigungs
rechts durch den Angeklagten/Beklagten 
betrifft. Die Anerkennung des gegen Dr. 
Krombach ergangenen französischen Ur
teils durch das vorlegende Gericht liefe 
daher auf eine Verletzung der Vorschriften 
der deutschen Rechtsordnung über den 
Anspruch auf rechtliches Gehör und somit 
auf die Verletzung eines Grundrechts hin
aus. 

In der vorliegenden Rechtssache stellt sich 
die Frage, ob ein solcher Unterschied die 
Ablehnung der Vollstreckung des Urteils 
(nach Artikel 27 in Verbindung mit Arti
kel 34 des Übereinkommens) rechtfertigen 
kann, wenn die Vollstreckung der öffentli
chen Ordnung des deutschen Rechts wi
dersprechen würde, und ob vorliegend je
denfalls Artikel II des Protokolls anwend
bar ist. 
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— Zum Begriff der öffentlichen Ordnung 
des Anerkennungsstaats 

23. Die zweite Vorlagefrage betrifft ebenso 
wie die erste Frage die Definition der „öf
fentlichen Ordnung des Staates, in dem [die 
Anerkennung] geltend gemacht wird", im 
Sinne von Artikel 27 Nummer 1 des Über
einkommens und damit den Grund für die 
Versagung der Anerkennung einer aus
ländischen gerichtlichen Maßnahme, der 
auf den Unterschied zwischen den in dieser 
Maßnahme enthaltenen Anordnungen und 
der öffentlichen Ordnung der Rechts
ordnung gestützt werden kann, in der die 
Maßnahme ihre Wirkungen entfalten soll
te. Anders als die erste Frage — die den 
Unterschied zwischen den Vorschriften 
über die gerichtliche Zuständigkeit des Ur
sprungsstaats und den entsprechenden 
Vorschriften des Anerkennungsstaats be
trifft — bezieht sich die zweite Frage je
doch auf die Relevanz des Unterschieds 
zwischen den Verfahrensvorschriften über 
die Ausübung des Verteidigungsrechts des 
abwesenden Angeklagten für diesen Versa
gungsgrund. Das vorlegende Gericht 
möchte mit anderen Worten wissen, ob der 
Antrag auf Vollstreckung des in einem 
Adhäsionsverfahren ergangenen Urteils 
deshalb abgelehnt werden kann, weil dem 
Angeklagten untersagt worden ist, sich von 
seinen Verteidigern vertreten zu lassen. 

24. Diese Frage betrifft den Begriff der öf
fentlichen Ordnung in Artikel 27 Nummer 
1 des Übereinkommens selbst. Da sich das 
Übereinkommen ausdrücklich auf die na
tionale öffentliche Ordnung des Aner
kennungsstaats bezieht, ist zunächst fest
zustellen, inwieweit der Gemeinschafts
richter einen solchen Begriff auslegen kann. 
Meiner Meinung nach kann die Frage, die 
dem Gerichtshof nach dem Protokoll be
treffend die Auslegung des Überein
kommens zur Vorabentscheidung vorgelegt 
wird, — abgesehen von den obigen Aus

führungen zum Charakter der Zuständig
keitsvorschriften als Teil der öffentlichen 
Ordnung, der durch Artikel 28 des Über
einkommens ausdrücklich ausgeschlossen 
ist — nicht darauf gerichtet sein, die Nor
men zu bestimmen, denen der Charakter 
von Grundsätzen des Ordre public eines 
Staates zukommt, d. h. diejenigen funda
mentalen Prinzipien, auf die die Rechts
institute der Rechtsordnung gestützt sind. 
Die Verletzung dieser Grundsätze kann die 
Harmonie der Gesamtheit der Normen 
dieser Rechtsordnung beeinträchtigen 8. 
Grundsätzlich ist es nicht Sache des Ge
meinschaftsrichters, sondern des nationalen 
Gerichts, die Vorschriften des nationalen 
Rechts zu bestimmen, die in der nationalen 
Rechtsordnung den Rang von Grundsätzen 
der „öffentlichen Ordnung" haben 9. Ich 
bin, der von der Kommission vertretenen 
Auffassung folgend, der Ansicht, daß der 
Gemeinschaftsrichter zu einer solchen Be
urteilung nur dann befugt ist, wenn die zur 
öffentlichen Ordnung der Rechtsordnung 
des Anerkennungsstaats gehörende Vor
schrift auf eine gemeinschaftsrechtliche 
Quelle zurückzuführen ist, weil die Frage in 
diesem Fall im Kern eine Vorschrift des 
Gemeinschaftsrechts betrifft. 

25. Die Frage des vorlegenden Gerichts 
bezieht sich auf den Konflikt zwischen den 
nationalen Verfahrensvorschriften und ei
nem fundamentalen Prinzip des Rechts des 
Anerkennungsstaats. Sie betrifft somit nicht 
die Qualifizierung von Vorschriften des 

8 — Vgl. z. B. die Schlußanträge vom 22. Juni 1999 in der 
Rechtssache C-38/98 (Renault, Urteil vom 16. Mai 2000, 
Slg. S. I-3123, S. I-3125, insbesondere Nrn. 57 bis 67), in 
denen der Generalanwalt ausführt, daß der Begriff der 
öffentlichen Ordnung nur die fundamentalen Prinzipien 
umfasse und daß daher die Anerkennung einer ausländi
schen Entscheidung der öffentlichen Ordnung nicht wider
sprechen würde (Artikel 27 Nummer 1), wenn das Gericht 
des Ursprungsstaats eine Rechtsnorm fehlerhaft ausgelegt 
habe. 

9 — Ich teile daher die Auffassung von Generalanwalt Darmon 
in den Schlußanträgen vom 9. Juli 1987 in der Rechtssache 
145/86 (Hoffmann, Slg. 1988, 654, insbesondere Nrn. 16 
und 17), wonach „es sicher ausschließlich Sache der natio
nalen Gerichte [ist], den Inhalt der öffentlichen Ordnung zu 
bestimmen". 
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nationalen Rechts als zur öffentlichen Ordnung 
gehörend, sondern die Bestimmung der Gren
zen, innerhalb deren das nationale Gericht, das 
eine ausländische Maßnahme für vollstreckbar 
erklären soll, die Ablehnung des Antrags auf 
den Versagungsgrund des Artikels 27 Nummer 
1 des Übereinkommens stützen kann. 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist vom 
Jenard-Bericht auszugehen. Darin heißt es, 
daß durch das Übereinkommen „so weit wie 
möglich die Freizügigkeit der Urteile her
gestellt werden [soll]. In diesem Sinne ist das 
Übereinkommen auszulegen." Unter Berück
sichtigung dieses Zweckes sei u. a. die „zah
lenmäßige Beschränkung der Gründe, die sich 
der Anerkennung und Vollstreckung ent
gegenstellen können", vorgenommen worden. 
In bezug auf die öffentliche Ordnung stellt der 
Bericht sodann klar, daß mit der Fassung der 
Ordre-public-Klausel „zum Ausdruck ge
bracht ist, daß der Versagungsgrund nicht 
daraus hergeleitet wird, daß etwa die aus
ländische Entscheidung gegen den ordre pub
lic des Anerkennungsstaats verstoße, sondern 
daß maßgebend ist, ob die Anerkennung dem 
ordre public widerspricht". Folglich „kann 
[es] nicht Aufgabe des Gerichts des Aner
kennungsstaats sein, ein Urteil über die Ver
einbarkeit der ausländischen Entscheidung mit 
dem ordre public des eigenen Landes ab
zugeben; dies käme einer Kritik an dieser 
Entscheidung gleich; die Aufgabe des Richters 
des Anerkennungsstaats kann vielmehr nur 
darin bestehen, ob die Anerkennung dieser 
Entscheidung gegen den ordre public des An
erkennungsstaats verstößt". Wie der Ge
richtshof im Urteil Hoffmann von 1988 10 

ausgeführt hat, ergibt sich aus diesen Pas
sagen, daß die Ordre-public-Klausel eng aus
zulegen ist. 

26. Die zweite Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob die Vollstreckung ei
nes Urteils, das in einem Strafprozeß er
gangen ist, in dem das Verteidigungsvor
bringen der Prozeßbevollmächtigten des 
Angeklagten wegen dessen Abwesenheit 
nicht zugelassen worden ist, dem Ordre 
public des Anerkennungsstaats wider
sprechen kann. Unter Berücksichtigung des 
Ausnahmecharakters des Artikels 27 
Nummer 1 muß ausgeschlossen werden, 
daß das Gericht des Anerkennungsstaats 
bei der Anerkennung oder Vollstreckung 
des ausländischen Urteils den Inhalt der 
Verfahrensvorschriften des Ursprungsstaats 
und ihre Vereinbarkeit mit den Verfah
rensvorschriften des Anerkennungsstaats 
oder ihre korrekte Anwendung durch das 
erkennende Gericht nachprüfen kann. Eine 
solche Nachprüfung würde nämlich den 
Zielen des Übereinkommens zuwider
laufen, die gerade darin bestehen, die volle 
Freizügigkeit gerichtlicher Entscheidungen 
zu erlauben und nur in Ausnahmefällen die 
Möglichkeit zu eröffnen, die beantragte 
Anerkennung zu versagen. Außerdem 
könnte eine solche Nachprüfung mit dem 
Hauptzweck des im Übereinkommen vor
gesehenen einheitlichen Anerkennungs
und Vollstreckungsverfahrens, nämlich zu 
verhindern, daß das Gericht des Aner
kennungsstaats die im Ursprungsstaat er
hobene Klage erneut prüft, unvereinbar 
sein 11. 

27. Auch wenn die Nachprüfung der Ver
fahrensvorschriften des Ursprungsstaats 
und ihrer korrekten Anwendung aus-

10 — Urteil vom 4. Februar 1988 in der Rechtssache 145/86 
(Slg. 1988, 645). Insbesondere in Randnr. 21 fuhrt der 
Gerichtshof aus, daß „die Anwendung der Ordre-public-
Klausel, die ,nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen' 
kann (Bericht zum Übereinkommen...), nach der Systema
tik des Übereinkommens jedenfalls dann ausgeschlossen 
ist, wenn es ... um die Vereinbarkeit einer ausländischen 
Entscheidung mit einer inländischen Entscheidung geht. 
Diese Frage ist nämlich nach der besonderen Vorschrift des 
Artikels 27 Nr. 3 zu lösen, die sich auf den Fall bezieht, daß 
eine ausländische Entscheidung mit einer Entscheidung 
unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem 
Staat, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, 
ergangen ist." 

11 — Artikel 29 des Übereinkommens bestimmt: „Die ausländi
sche Entscheidung darf keinesfalls auf ihre Gesetzmäßig
keit nachgeprüft werden." 
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geschlossen wird, muß das Gericht jedoch 
für den Fall, daß im Anerkennungsstaat 
bestehende und garantierte Grundrechte 
der Parteien verletzt werden, entscheiden 
können, daß die Anerkennung oder Voll
streckung der ausländischen Entscheidung 
gegen die nationale öffentliche Ordnung 
verstoßen würde. Für eine solche Beurtei
lung könnte allerdings nur ein schwerer 
und offensichtlicher Verstoß von Bedeu
tung sein. Die Nachprüfung aller, auch ge
ringfügiger Beschränkungen der Ausübung 
von Rechten der Parteien würde nämlich 
auf eine Beurteilung des gesamten natio
nalen Verfahrens des Staates hinauslaufen, 
in dem die Entscheidung, deren Anerken
nung und Vollstreckung beantragt wird, 
ergangen ist. 

Würde diese Möglichkeit ausgeschlossen, 
so würde der nationale Schutz gegen 
schwere Grundrechtsverstöße dem Er
fordernis geopfert, die Freizügigkeit ge
richtlicher Entscheidungen zu gewähr
leisten. Meiner Meinung nach läßt sich dem 
Übereinkommen nicht entnehmen, daß 
diese Verpflichtung der Gerichte und Be
hörden Vorrang vor der Wahrung der fun
damentalen Prinzipien der nationalen 
Rechtsordnung hat. Die in Artikel 27 vor
gesehenen Versagungsvoraussetzungen las
sen sich vielmehr alle auf subjektive Rechte 
der Parteien zurückführen, die überwiegend 
nichtvermögensrechtlicher Art sind und die 
das Übereinkommen dadurch besonders 
schützt, daß es ihnen den Vorrang vor dem 
Recht auf Anerkennung und Vollstreckung 
der ausländischen Maßnahme einräumt. So 
betreffen Nummer 2 des Artikels 27 das 
Verteidigungsrecht des Beklagten, der sich 
auf das Verfahren nicht eingelassen hat, 
Nummer 3 die Auswirkungen rechts
kräftiger Urteile auf die Rechtssubjekte und 
schließlich Nummer 4 die subjektive 
Rechtsstellung im Hinblick auf den Perso

nenstand, die Rechts- und Handlungsfä
higkeit sowie die gesetzliche Vertretung ei
ner natürlichen Person, die ehelichen Gü
terstände und das Gebiet des Erbrechts 
einschließlich des Testamentsrechts (diese 
Gebiete sind nach Artikel 1 Nummer 1 
ausdrücklich vom Anwendungsbereich des 
Übereinkommens ausgenommen). 

Es läßt sich auch nicht die Ansicht ver
treten, wie die Kommission dies tut, daß 
das Vorhandensein einer speziellen Vor
schrift wie des Artikels 27 Nummer 2 über 
das Verteidigungsrecht des Beklagten, der 
sich auf das Verfahren nicht eingelassen 
hat — diese Vorschrift betrifft etwaige 
Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung des 
dieses Verfahren einleitenden Schriftstücks 
—, es ausschließt, daß anderen Verlet
zungen dieses Rechts oder anderer sub
jektiver Rechte der betreffenden Parteien 
Bedeutung zukommen kann. Vielmehr be
stätigt diese Vorschrift, wie ich bereits 
ausgeführt habe, daß für das Verteidi
gungsrecht auch bei der Vollstreckung und 
Anerkennung ausländischer Maßnahmen 
auf jeden Fall ein umfassender Rechts
schutz gewährleistet sein muß. 

28. Im Ausgangsverfahren hat der Schuld
ner Dr. Krombach die Verletzung des An
spruchs auf rechtliches Gehör geltend ge
macht, da er im Verfahren vor den franzö
sischen Gerichten wegen der Vorschrift der 
französischen Strafprozeßordnung, die es 
dem abwesenden Angeklagten verbietet, 
sich vor Gericht vertreten zu lassen, nichts 
zu seiner Verteidigung habe vorbringen 
können. Das vorlegende Gericht weist 
darauf hin, daß der Anspruch auf recht
liches Gehör ein in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) ver-
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ankertes Grundrecht darstelle 12 und im 
deutschen Grundgesetz ausdrücklich aner
kannt sei. Daraus folgert das vorlegende 
Gericht, daß die Anerkennung des franzö
sischen Urteils die Verletzung eines höher
rangigen Rechtsgrundsatzes mit sich brin
gen würde. 

Unter Berücksichtigung des fundamentalen 
Charakters des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör, der dadurch bekräftigt wird, daß 
dieses Recht auch in der EMRK anerkannt 
ist, und in Anbetracht der Tatsache, daß im 
vorliegenden Fall die Verletzung dieses 
Rechts deshalb besonders schwer wiegt, 
weil der Angeklagte seine Verteidigungs
absicht zum Ausdruck gebracht hatte und 
das Gericht des Ursprungsstaats diesem 
Begehren nach Maßgabe der nationalen 
Verfahrensvorschriften nicht entsprochen 
hatte, bin ich nach alledem der Ansicht, 
daß das Gericht des Anerkennungsstaats 
auf jeden Fall den vollen Rechtsschutz für 
den Anspruch auf rechtliches Gehör ge
währleisten muß. Daraus folgt, daß dieses 

Gericht den Antrag auf Vollstreckung der 
Entscheidung ablehnen kann, wenn dem 
Beklagten/abwesenden Angeklagten unter
sagt worden ist, sich zu verteidigen. Mit 
anderen Worten, die Anerkennung einer 
solchen Entscheidung kann mit einem Ver
stoß gegen die öffentliche Ordnung im 
Sinne von Artikel 27 Nummer 1 des Über
einkommens verbunden sein. 

— Zur Anwendbarkeit von Artikel II des 
Protokolls 

29. Artikel II Absatz 1 des Protokolls lau
tet: „Unbeschadet günstigerer innerstaat
licher Vorschriften können Personen, die 
ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat ha
ben und die vor den Strafgerichten eines 
anderen Vertragsstaats, dessen Staatsange
hörigkeit sie nicht besitzen, wegen einer 
fahrlässig begangenen Straftat verfolgt 
werden, sich von hierzu befugten Personen 
verteidigen lassen, selbst wenn sie persön
lich nicht erscheinen." Mit dieser Vorschrift 
räumt das Übereinkommen somit Perso
nen, die ihren Wohnsitz in einem Ver
tragsstaat haben, das Recht ein, sich in 
Verfahren vor den Strafgerichten eines an
deren Vertragsstaats vertreten zu lassen, 
auch wenn dieser andere Staat ein solches 
Recht nicht kennt. 

Artikel II Absatz 2 bestimmt sodann: „Das 
Gericht kann jedoch das persönliche Er
scheinen anordnen; wird diese Anordnung 
nicht befolgt, so braucht die Entscheidung, 
die über den Anspruch aus einem Rechts
verhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne 
daß sich der Angeklagte verteidigen konnte, 
in den anderen Vertragsstaaten weder an
erkannt noch vollstreckt zu werden." In 
den Staaten, in denen die Verteidigung des 
Angeklagten im Abwesenheitsverfahren 

12 — Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im 
Urteil vom 26. Oktober 1993 in der Rechtssache Nr. 
39/1992/384/462, Poitrimol/Frankreich, das einem abwe
senden Angeklagten entgegengehaltene Verbot, sich in dem 
gegen ihn geführten Verfahren zu verteidigen, für unver
einbar mit Artikel 6 Absätze 1 und 3 Buchstabe c EMRK 
erklärt. Der Gerichtshof hat insbesondere ausgeführt: 
„Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être 
effectivement défendu par un avocat, au besoin commis 
d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès 
équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait 
de son absence aux débats... La comparution d'un prévenu 
revêt une importance capitale en' raison tant du droit de 
celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler 
l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les 
dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, 
ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir 
décourager les abstentions injustifiées. En l'espèce, il n'y a 
pourtant pas lieu de se prononcer sur le point de savoir s'il 
est en principe loisible de les sanctionner en dérogeant au 
droit à l'assistance d'un défenseur, car en tout cas la 
suppression de ce droit se révèle disproportionnée dans les 
circonstances de la cause: elle privait M. Poitrimol, non 
recevable à former opposition contre l'arrêt de la cour 
d'appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde 
instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en 
droit" (Nrn. 34 und 35). In diesem Sinne auch Urteile vom 
23. August 1994 in der Rechtssache Nr. 27/1993/422/501, 
Pellodoah/Niederlande, und vom 21. Januar 1999 in der 
Rechtssache Nr. 26103/95, Van Geyseghem/Belgien. 
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verboten ist, brauchen die Gerichte daher 
nicht von den nationalen Verfahrensvor
schriften abzuweichen und können also das 
persönliche Erscheinen anordnen und die 
Verteidigung des Angeklagten in seiner 
Abwesenheit nicht zulassen; jedoch braucht 
die Entscheidung, mit der ein solches Ver
fahren beendet wird, in den anderen Ver
tragsstaaten weder anerkannt noch voll
streckt zu werden. 

30. Diese Vorschrift hat ihren Ursprung 
gerade im Unterschied zwischen den ein
schlägigen Vorschriften der verschiedenen 
nationalen Rechtsordnungen. Sie enthält 
einen Kompromiß nur für fahrlässig be
gangene Straftaten und löst daher nicht die 
Konflikte, die sich ergeben könnten, wenn 
die Prozeßbevollmächtigten des abwesen
den Angeklagten in Verfahren nicht zuge
lassen werden, die vorsätzliche Straftaten 
zum Gegenstand haben. 

Im Urteil Rinkau 13 hat der Gerichtshof auf 
das Ersuchen, sich zum Begriff der fahr
lässig begangenen Straftat in Artikel II des 
Protokolls zu äußern, ausgeführt, daß die
ser Begriff die Straftaten umfasse, „deren 
gesetzliche Definition weder ausdrücklich 
noch nach der Natur des umschriebenen 
Delikts beim Angeklagten hinsichtlich der 
strafbaren Handlung oder Unterlassung 
Vorsatz voraussetzt". Der Gerichtshof ge
langt zu diesem Ergebnis aufgrund der 
Annahme, daß der Begriff „fahrlässig be
gangene Straftat" autonom zu verstehen 
und unter Heranziehung der „Ziele und des 
Systems des Übereinkommens" zu präzi
sieren sei. „Was die Ziele des Überein
kommens betrifft", so ergebe sich aus dem 
Bericht zu dem Übereinkommen, daß nach 

dem Willen des Ausschusses „mit dem Be
griff der ,fahrlässig begangenen Straftat' 
diejenigen Straftaten mit erfaßt werden 
sollten, die im Zusammenhang mit Stra
ßenverkehrsunfällen stehen". Hinzu kom
me — und dies ist sicher das zentrale Kri
terium — der „Gesichtspunkt ..., daß das 
Übereinkommen dadurch, daß es das 
Recht, sich verteidigen zu lassen, ohne 
persönlich erscheinen zu müssen, nur be
stimmten Straftätern zuerkennt, dieses 
Recht offensichtlich den Personen versagen 
will, die wegen Straftaten verfolgt werden, 
deren Schwere eine solche Versagung 
rechtfertigt". In den meisten Vertrags
staaten werde nämlich zwischen vorsätz
lichen und nicht vorsätzlichen Straftaten 
unterschieden, und die Letztgenannten 
„werden ... im allgemeinen von minderer 
Schwere sein und ... den größten Teil der 
Straftaten im Zusammenhang mit Straßen
verkehrsunfällen umfassen, die meist auf 
Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit oder einen 
rein tatsächlichen Verstoß gegen eine 
Rechtsnorm zurückzuführen sind". 

Würde die Vorschrift so ausgelegt, daß sie 
auch vorsätzliche Straftaten wie die — 
nicht beabsichtigte — Tötung, die zur Ver
urteilung des Dr. Krombach geführt hat, 
erfassen würde, und dem deutschen Gericht 
somit die Möglichkeit eröffnet, das fran
zösische Urteil gemäß Artikel II Absatz 2 
des Protokolls nicht für vollstreckbar zu 
erklären, so würde dies bedeuten, daß an 
der genannten Rechtsprechung und somit 
an den Gründen, aus denen Artikel II des 
Protokolls eng ausgelegt worden ist, nicht 
weiter festgehalten würde. 

Ich bin dagegen der Ansicht, daß man sich 
diesem Urteil in vollem Umfang an
schließen kann. Wie der Gerichtshof näm
lich ausgeführt hat, haben die Vertrags-13 — Urteil vom 26. Mai 1981 in der Rechtssache 157/80 (Slg. 

1981, 1391, insbesondere Randnrn. 12 bis 16). 
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Staaten in Kenntnis der Tatsache, daß zwi
schen den nationalen Verfahrensvor
schriften Unterschiede bezüglich des Rechts 
der Angeklagten bestehen, sich in Abwe
senheitsverfahren von Verteidigern ver
treten zu lassen, beschlossen, das Verfahren 
nur für nicht vorsätzliche Straftaten zu 
vereinheitlichen, insbesondere für solche, 
die Straßenverkehrsunfälle verursachen. Sie 
haben die Möglichkeit vorgesehen, von 
diesem einheitlichen Verfahren abzuwei
chen, wobei sie sodann den Gerichten der 
Staaten, in denen die Anerkennung bean
tragt wird, die Befugnis belassen haben, 
eine in Abweichung von der einheitlichen 
Regelung erlassene Entscheidung nicht an
zuerkennen. Die Staaten haben demnach 
absichtlich die vorsätzlichen Straftaten von 
der Anwendung dieser Vorschrift aus
genommen. 

31. Wie jedoch die deutsche Regierung zu
treffend bemerkt, schließt der Umstand, 
daß das Protokoll nicht auch für die Aus
übung des Verteidigungsrechts derjenigen 
Personen ein „einheitliches Verfahren" 
vorsieht, die wegen vorsätzlicher Taten 
angeklagt sind, nicht aus, daß das Verbot, 
das die Gerichte eines Staates dem Antrag 
eines Angeklagten im Abwesenheits
verfahren, sich durch seine Vertreter ver
teidigen zu lassen, entgegenhalten, im 
Rahmen der Anwendung von Artikel 27 
Nummer 1 des Übereinkommens von Be
deutung sein kann. Die im Protokoll ent
haltene Vorschrift kann nämlich, auch 
wenn sie in Absatz 2 die Möglichkeit vor
sieht, daß Maßnahmen, die in Abweichung 
vom Verfahren des Absatzes 1 ergangen 
sind, die Anerkennung versagt wird, keinen 
Einfluß auf die Anwendbarkeit des Versa
gungsgrundes des Artikels 27 Nummer 1 
des Übereinkommens in dem Fall haben, 
daß das Verteidigungsrecht eines wegen 
vorsätzlicher Taten Angeklagten verletzt 
wird. 

Diese Vorschrift spricht vielmehr für die 
hier vertretene Auslegung des Artikels 27 
Nummer 1, da sie dem Verteidigungsrecht 
des abwesenden Angeklagten und der 
Möglichkeit, ausländische Entscheidungen 
bei einer Verletzung dieses Rechts nicht 
anzuerkennen oder zu vollstrecken, be
sonderes Gewicht verleiht. 

32. Nach alledem bin ich der Auffassung, 
daß auf die zweite Vorlagefrage zu ant
worten ist, daß die Vollstreckung eines Zi
vilurteils, das zum Ersatz der durch eine 
vorsätzliche Straftat verursachten Schäden 
verpflichtet, der öffentlichen Ordnung des 
Anerkennungsstaats im Sinne der Arti
kel 34 und 27 Nummer 1 des Überein
kommens widersprechen kann, wenn das 
Strafgericht des Ursprungsstaats die Ver
teidigung des Schuldners durch einen 
Rechtsanwalt in einem zivilrechtlichen 
Adhäsionsverfahren zurückgewiesen hat, 
weil der in einem anderen Vertragsstaat 
wohnende Beklagte wegen einer vorsätz
lichen Straftat angeklagt und nicht persön
lich erschienen ist. 

Zur dritten Vorlagefrage 

33. Die dritte Frage des vorlegenden Ge
richts geht dahin, ob, falls die ersten beiden 
Fragen verneint werden, der öffentlichen 
Ordnung des Anerkennungsstaats die Voll
streckung einer Entscheidung wider-
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sprechen würde, in der das Gericht seine 
Zuständigkeit auf exorbitante Zuständig
keitsvorschriften gestützt und dem Ange
klagten/Beklagten, weil er nicht erschienen 
ist, die Verteidigung verwehrt hat. 

Da ich bei der Beantwortung der zweiten 
Vorlagefrage zu dem Ergebnis gekommen 
bin, daß der Antrag auf Vollstreckung einer 
ausländischen Entscheidung, die unter 
Verletzung des Verteidigungsrechts des 
nicht erschienenen Beklagten ergangen ist, 
nach Artikel 27 Nummer 1 in Verbindung 
mit Artikel 34 Absatz 2 des Überein
kommens abgelehnt werden kann, ist die 

dritte Frage als darin aufgegangen zu be
trachten. 

Jedenfalls bin ich der Meinung, daß das 
Zusammentreffen der beiden in der ersten 
und der zweiten Frage genannten Umstände 
für die Frage, ob ein Konflikt mit der na
tionalen öffentlichen Ordnung besteht, 
nicht relevant ist. Der Verstoß gegen die 
öffentliche Ordnung ist nämlich nicht an
hand des Ausmaßes zu beurteilen, in dem 
sich die Regelung des Ursprungsstaats von 
der des Anerkennungsstaats unterscheidet, 
sondern nur in bezug auf den Charakter der 
Regelung des Anerkennungsstaats und der 
Schwere ihrer Verletzung. 

Ergebnis 

34. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen des Bun
desgerichtshofs wie folgt zu beantworten: 

a) Artikel 27 Nummer 1 des Brüsseler Übereinkommens, auf den Artikel 34 
Absatz 2 des Übereinkommens verweist, ist so auszulegen, daß die Voll
streckung eines Urteils nicht gegen die öffentliche Ordnung des Aner
kennungsstaats verstoßen würde, wenn die Gerichte des Ursprungsstaats über 
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eine im Rahmen eines Strafverfahrens erhobene zivilrechtliche Klage gegen 
eine Person, die ihren Wohnsitz im Ausland hat, entschieden und ihre Zu
ständigkeit allein auf die Staatsangehörigkeit des Verletzten gestützt haben. 

b) Diese Vorschrift ist außerdem so auszulegen, daß die Vollstreckung eines 
Zivilurteils über den Ersatz der durch eine vorsätzliche Straftat verursachten 
Schäden der öffentlichen Ordnung des Anerkennungsstaats im Sinne von 
Artikel 27 Nummer 1 des Übereinkommens, auf den Artikel 34 Absatz 2 des 
Übereinkommens verweist, widersprechen kann, wenn das Strafgericht des 
Ursprungsstaats die Verteidigung des Schuldners durch einen Rechtsanwalt in 
einem zivilrechtlichen Adhäsionsverfahren zurückgewiesen hat, weil der in 
einem anderen Vertragsstaat wohnende Beklagte wegen einer vorsätzlichen 
Straftat angeklagt und nicht persönlich erschienen ist. 
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